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Kulturförderungs-Reglement 
 

Der Bürgerrat der Ortsgemeinde Straubenzell erlässt in Anwendung von Art. 5 und 136 lit. g 

des Gemeindegesetzes sowie Art. 26 Abs.1 der Gemeindeordnung 

 

als Reglement 

 

Art. 1 Zweck 

Der Bürgerrat vergibt in der Regel alle drei Jahre einen Kulturpreis.  

Diese Preise können umfassen: 

Förderungen und Anerkennungen für folgende Gebiete: 

Literatur, Musik, Theater, Bildhauerei, Malerei, Architektur, Filme, Plastiken, Werkaufträge 

 

Art. 2 Fondsmittel 

Der Kulturförderungsfonds wird geäufnet durch: 

 Zuwendungen, Schenkungen, Legate  

 Einlagen aus der laufenden Rechnung (Krediterteilung im Rahmen des Voranschlages) 

 Zinsertrag 

 

Art. 3 Organisation 

Die Fondskommission besteht aus mindestens 2 Mitgliedern des Bürgerrates. Der 

Fondskommission steht es offen, Experten beizuziehen. 

 

Art. 4 Höhe des Kulturpreises 

Für Beträge bis Fr. 30'000.00 ist die Fondskommission zuständig. Höhere Beträge bis max. 

Fr. 100'000.00 fallen in die Kompetenz des Bürgerrates.  

 

Art. 5 Ausschreibung 

Die Vergabe des Kunstpreises wird mit folgenden Institutionen koordiniert: 

Kunstmuseum, ev. Kanton und Stadt St. Gallen 

 

 

 



Art. 6 Vollzug 

Das Reglement „Kulturfonds“ vom 1. Juli 1993 wird aufgehoben. 

Dieses Reglement wird mit der Genehmigung des Departementes des Innern des Kantons 

St. Gallen rechtsgültig und wird ab diesem Zeitpunkt angewendet.  

 

       ________________________ 

 
Vom Bürgerrat beschlossen am: 16. Juni 2008 
 
Der Präsident: Die Ratsschreiberin: 

Peter Schambeck Verena Gilgen 

 

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 18.08.2008 bis 17.09.2008.  
 
 
Vom Departement für Inneres des Kantons St. Gallen genehmigt am: 06. Oktober 2008  

 

Für das 

DEPARTEMENT DES INNERN 

Leiterin Rechtsdienst 

lic. iur. Gabriela Maag Schwendener 

 

 

 

 


